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Antrag 2-2020-1 1 
Geschäftsordnungsänderung § 8 in den Absätzen § 8.1 und § 8.2 2 
 3 
AntragstellerIn 4 
Diözesanleitung und Satzungsausschuss 5 
 6 
Antragstext 7 
Die Diözesankonferenz 2020 möge beschließen: 8 
Die Satzung wird wie folgt geändert: 9 
 10 
Alt: 11 
§ 8 Inhaltliche Anträge und Satzungsänderungsanträge 12 
§ 8.1 Inhaltliche Anträge und Satzungsänderungsanträge können von den stimmberechtigten 13 
Mitgliedern der Diözesankonferenz sowie von den Projektausschüssen der Diözesankonferenz 14 
gestellt werden. 15 
§ 8.2 Inhaltliche Anträge und Satzungsänderungsanträge, die fristgerecht vor Beginn der 16 
Diözesankonferenz bei der Diözesanleitung schriftlich eingereicht wurden, müssen in die 17 
Tagesordnung aufgenommen werden. Später eingehende oder im Verlauf der Sitzungen gestellte 18 
inhaltliche Anträge gelten als Initiativanträge, Satzungsänderungsanträge dürfen nicht als 19 
Initiativanträge gestellt werden. 20 
 21 
Neu: 22 
§ 8 Inhaltliche Anträge und Satzungsänderungsanträge zu Inhalt, Satzungsänderung und 23 
Geschäftsordnungsänderung 24 
§ 8.1 Inhaltliche Sämtliche Anträge und Satzungsänderungsanträge können von den 25 
stimmberechtigten Mitgliedern der Diözesankonferenz sowie von den Projektausschüssen der 26 
Diözesankonferenz gestellt werden. 27 
§ 8.2 Sämtliche Inhaltliche Anträge und Satzungsänderungsanträge, die fristgerecht vor Beginn 28 
der Diözesankonferenz bei der Diözesanleitung schriftlich eingereicht wurden, müssen in die 29 
Tagesordnung aufgenommen werden. Später eingehende oder im Verlauf der Sitzungen gestellte 30 
inhaltliche Anträge gelten als Initiativanträge, Satzungsänderungsanträge dürfen nicht als 31 
Initiativanträge gestellt werden. 32 
 33 
Begründung 34 
Erfolgt mündlich. 35 


